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Entsorgung von Abfällen bei Corona-Schnelltests 
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Zentrale Aussage 
Im Rahmen des Schnelltests wird ein Nasen-Rachen-Abstrich mit einem Teststäbchen genommen, der in einen 
flüssigen Extraktionspuffer überführt wird. Einige Tropfen des extrahierten Abstrichs werden anschließend in eine 
Testkassette pipettiert. Das Vorgehen kann leicht differieren (siehe auch BfArM - Antigentests auf SARS-CoV-2).  

Hierbei können folgende Abfälle anfallen:  

• ausgedrückte Abstrich-Teststäbchen,  

• gefüllte Extraktionspufferröhrchen, 

• Kunststoffpipetten,  

• Testkassetten und  

• persönliche Schutzausrüstung. 

Gemäß den Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen kann die Entsorgung von Abfällen von Antigen-
Schnelltests, die z.B. im Rahmen von point of care tests (POCT) anfallen, nach Abfallschlüssel AS 18 01 04 gemäß 
Richtlinie der LAGA Nr. 18 in einem reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnis (z. B. dickwandiger 
Müllsack), bevorzugt mit Doppelsack- Methode, und gemeinsam mit Abfällen aus den Haushalten erfolgen, wenn 
sichergestellt ist, dass diese Abfälle direkt einer Siedlungsabfallverbrennungsanlage zugeführt werden. 

RKI-Empfehlung unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 

 

LfU-Hinweise: 

Die Extraktionspufferröhrchen sind vorher zusätzlich in stabile verschließbare Behälter zu geben oder zusammen 
mit saugendem Material zu verpacken, um austretende Flüssigkeit aufzufangen. 

Mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist zu klären, ob die Abfälle getrennt oder zusammen mit Restmüll 
angeliefert werden können.  

Insbesondere bei abweichender Herstellerempfehlung ist auch eine Entsorgung z. B. der Extraktionspufferröhrchen 
nach Abfallschlüssel AS 18 01 03* (Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
besondere Anforderungen gestellt werden) im Rahmen der in Bayern bestehenden Überlassungspflicht über GSB 
Sonderabfall-Entsorgung Bayern und AVA Abfallverwertung Augsburg möglich. Ansprechpartner zur Entsorgung 
finden Sie auf den Internetseiten der GSB und AVA unter 
https://www.gsb.bayern/aktuelles-wissenswertes/corona-virus-verbrennung 

https://www.ava-augsburg.de/umwelt/krankenhausmuellverbrennung 

https://www.gsb.bayern/fileadmin/user_upload/downloads/kundeninformationen/D1134_Anlieferung_von_klinikspezifische
n_Abfaellen.pdf (Kundeninformation der GSB zur Anlieferung von klinikspezifischen Abfällen 
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